
Eignungskriterien  

 

Gem. §33 zur Prüfung der Eignung der 

• Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung,  

• Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit, 

• Technische und berufliche Leistungsfähigkeit, 

• Nichtvorliegens von Ausschlussgründen, 

 

reichen Sie bitte folgende Unterlagen ausgefüllt und unterschrieben ein: 

 

• Unterlagen gem. Anlage 4 Formular 124 Eigenerklärung zur Eignung 

 

 

Mindestanforderungen (Nichterfüllung führt zum Ausschluss)  

Zum Nachweis beruflicher Leistungsfähigkeit sind zusätzlich folgende Mindestanforderungen zu 

belegen: 

Los 1 – Arbeitnehmerüberlassung von Service- und Barpersonal 

• Gültige unbefristete oder gültige befristete Erlaubnis nach § 1 AÜG.  

 

Los 2 – Erbringung von Koch- und Küchenleistungen  

• Für Los 2 werden keine losspezifischen Mindestanforderungen gestellt.  

 

Nur Bewerber, die die geforderten Mindest- und Eignungskriterien erfüllen und gegen die 

keine zwingenden Ausschlussgründe vorliegen, werden für die Bewertung zugelassen. 


